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Kleine Anfrage 3752 
des Abgeordneten Péter Vida (fraktionslos) 

an die Landesregierung 

Fördermittel für Wassermühle Klein Leppin 

Die ehemalige Wassermühle in Klein Leppin (Gemeinde Plattenburg, Prignitz) hat eine 
besondere ortsbildprägende und regionalhistorische Bedeutung. Sie ist ein Zeugnis alter 
ländlicher Technik unter Ausnutzung der damaligen Energiemöglichkeit Wasser. Sie wur-
de ca. im Jahre 1538 erstmalig erwähnt und oft erweitert und umgebaut und hat die vielen 
Jahre ihrer Existenz einigermaßen überstanden, so dass sie noch restaurierungswürdig 
ist. Ihre neuen Eigentümer Frau F. und Herr L. bemühen sich seit Jahren intensiv um eine 
würdevolle Restaurierung und Nutzung des Denkmals und tragen somit messbar zur Be-
lebung des ländlichen Raumes bei. Um das durch den Eigentümer finanziell zu leisten, 
sind Fördermittel erforderlich. Hierbei kommt es jedoch zu Schwierigkeiten bei der Gel-
tendmachung von  Fördermitteln,  im Jahre 2016 und 2018 erging jeweils ein Ablehnungs-
bescheid. Es ging hier um die wichtige Sanierung von Dach und Fenstern, um das weitere 
eindringen von Nässe und somit einen weiteren Verfall zu verhindern. Seitens des Denk-
malschutzes besteht ein großes Interesse am Erhalt dieses Denkmals. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Welche Möglichkeiten der Förderung der Restaurierung der Klein Leppiner Wasser-

mühle bestehen? Hier geht es vordringlich um Dach, Fenster und teilweise Fußböden. 
 
2. Inwiefern ist es möglich, Eigenleistungen bei der Beantragung/Bemessung von För-

dermitteln zu berücksichtigen? Welche förderrechtlichen Bestimmungen stehen dem 
entgegen, welche ermöglichen es? 

 
3. Inwiefern ist es möglich, bei der Bemessung von Eigenleistungen diese über mehrere 

Jahre zu kumulieren, um so zu vermeiden, dass für jedes Jahr separat betrachtet zu 
wenig Eigenmittel erbracht werden, was wiederum eine Förderfähigkeit ausschließt? 

 
4. Teilt die Landesregierung die Ansicht, dass die Klein Leppiner Wassermühle unbe-

dingt erhalten werden sollte und förderfähige Maßnahmen zu ergreifen sind? Welche 
Möglichkeiten bestehen seitens des Landes, dies zu unterstützen? 

 
5. Nach welchen Kriterien werden allgemein solche Fördermittel genehmigt? Geht es 

hier nach Reihenfolge der Antragseingänge oder nach Wichtung der Notwendigkeit 
(Einsturzvermeidung vor Schönheitsmaßnahmen)? 


